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RS OGH 1983/6/14 9Os61/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1983

Norm

StGB §32 Abs2

Rechtssatz

Mit einem Mordversuch sind Verletzungen nicht notwendig verbunden. Wenn dies der Fall ist, kommt ihnen daher - je

nach ihrem Grade - zusätzlich erschwerende Bedeutung zu.
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